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Bernd Michael Uhl  
*** 
*** 

6F 202/21, 6F 9/22, 6F 2/23, 6F 2/22, etc., 
sowie amtsseitige KV-Sonderbände 

zu Nationalsozialismus,  
Rechtsextremismus, Rassismus 

Amtsgericht Mosbach, Hauptstraße 110 
74821 Mosbach 

>>> 6F 9/22, 6F 202/21, etc. <<< 
16.05.2026 

ZUM AKTUELLEN ANLASS 
des Internationalen Roma-Resistance-Day am 16.05. 

Strafanzeigen gegen die Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess 
wegen Volksverhetzung 

im Kontext der juristischen Aufarbeitungen 
von Leugnung, Verharmlosung, Relativierung 

der KONKRETEN Mord-Tatbeteiligungen an dem Nationalsozialistischen Völkermord 
und an NS-Verbrechen gegen Sinti und Roma 
u.a. in Mosbach und im Neckar-Odenwaldkreis 

seit 1945 
am Roma-Resistance-Day am 16.05.2026 

 an den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ)  

der CDU Baden-Württemberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrter Herr Amtsgerichtsdirektor Dr. Lars Niesler, 

Eingangs- und Weiterbearbeitungsbestätigung: 

Das Amtsgericht Mosbach und sein CDU-Direktor Dr. Lars Niesler persönlich werden um 

ordnungsgemäße Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenennung und Sachverhaltserläute-

rung bzgl. der o.g. genannten Strafanzeigen, Dienstaufsichtsbeschwerden und o.g. HIER 

dargelegten Anträge auf KONKRETE gerichtliche Prüfungen, Bearbeitungen und  Zuständig-

keitsverweisungen beim und ausgehend vom Amtsgericht Mosbach gebeten (a…) bzgl. nati-

onalsozialistisch-rechtsextremistisch orientierten, demokratie- und  verfassungsfeindlichen, 

behindertenfeindlichen und rassistischen Bestrebungen in und aus der AFD sowie (b…) bzgl. 

deutscher Rassismus-Kolonial-NS-Verbrechen (c…) bzgl. Relativierung und Verharmlosung 

von DEUTSCHEN Kriegsverbrechen und Völkermorden und Massenmorden, HIER INSBE-

SONDERE bzgl. der KONKRETEN Mord-Tatbeteiligungen an dem Nationalsozialistischen 

Völkermord und an NS-Verbrechen gegen Sinti und Roma in Mosbach und im Neckar-

Odenwaldkreis. Das Amtsgericht Mosbach und der CDU-Direktor Dr. Lars Niesler persönlich 

werden gemäß § 158 StPO um ordnungsgemäße Eingangsbestätigung, Sachverhaltsbenen-

nung und  Sachverhaltserläuterung der Tatvorwürfe bzgl. der o.g. genannten Strafanzeigen 

GEGEN o.g. Beschuldigte gebeten. 

§ 158 Strafanzeige; Strafantrag 

Die Anzeige einer Straftat und der Strafantrag können bei den Staatsanwaltschaften und Amtsgerich-
ten schriftlich angebracht werden.  Dem Verletzten ist auf Antrag der Eingang seiner Anzeige schrift-
lich zu bestätigen. Die Anzeige und der Strafantrag sind durch die aufnehmende Stelle zu protokollie-
ren oder auf sonstige Weise zu dokumentieren. Die Bestätigung soll eine kurze Zusammenfassung 
der Angaben des Verletzten zu Tatzeit, Tatort und angezeigter Tat enthalten. 
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Die KONKRETEN NS-Verbrechen und die KONKRETEN Mord-Tatbeteiligungen an dem 
Nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti und Roma in Mosbach und im Neckar-
Odenwaldkreis werden bereits beim Amtsgericht Mosbach in den vom Antragsteller, Be-
schwerdeführer und Anzeigeerstatter entsprechend initiierten und anhängigen Verfahren seit 
2022 unter 6F 9/22, 6F 202/21, 6F 2/22 und 6F 2/23, etc. u.a. im o.g. Verfahrenskomplex 
mehrfach ausdifferenziert thematisiert. 

UND DIES u.a. seit 2022 mit Wiederaufnahme-, Aufhebungs- und Wiedergutmachungsver-
fahren SOWIE mit diesbezüglichen Strafanzeigen gemäß § StPO 158. Die Entscheidung, 
dass Mord in Deutschland nicht verjährt, ist eine rechtliche und gesellschaftliche Entschei-
dung, die sich aus historischen und rechtlichen Gründen ableitet. Diese Regelung wurde am 
3. Juli 1979 vom Deutschen Bundestag beschlossen und gilt heute als Selbstverständlich-
keit. Die Diskussion über die Verjährung von Mordtaten begann 1960 und dauerte bis 1979, 
als der Bundestag die Verjährung aufheben ließ. Diese Entscheidung ermöglicht es, Täter für 
die Gräueltaten während der NS-Zeit zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn diese Strafta-
ten viele Jahre zurückliegen. Die HIER beanzeigte Richterin am Amtsgericht Mosbach Mari-
na Hess handelt und entscheidet wie im Folgenden dargelegt und belegt seit 2022 während 
die noch letzten NS-Prozesse des 21. Jahrhundert laufen. 

NS-Verfolgung und NS-Vernichtung der Sinti und Roma 
auch im Neckar-Odenwaldkreis 

Die HIER beanzeigte Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess verweigert seit 2022 
HIER AKTENUNDIG HALTBAR NACHWEISBAR im o.g. Verfahrenskomplex die folgenden 
KONKRETEN NS-relevanten Sachverhalte per gerichtlicher Verfügung zu benennen, per 
gerichtlicher Verfügung die diesbzgl. juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsge-
richt Mosbach zu veranlassen: Unter dem CDU-geführten Amtsgericht Mosbach, Neckar-
Odenwald-Kreis, durch den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied 
im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-
Württemberg, verweigert die Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess seit 2022 im 
o.g. Verfahrenskomplex zu benennen und juristisch aufarbeiten zu lassen, d.h. HIER den 
Widerstand der Sinti:ze und Rom:nja, die heute vor 82 Jahren in Auschwitz-Birkenau ermor-
det werden sollten. Am 16. Mai 1944 sollte der Lagerteil BIIe in Auschwitz-Birkenau, das so-
genannte "Z-Lager" geräumt und alle Häftlinge vergast werden. Die Häflinge bekamen es mit 
und bewaffneten sich mit Messern, Werkzeug, Steinen. Am 16. Mai 1944 haben mehr als 
4000 Roma und Sinti im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau erfolgreich Widerstand ge-
gen die SS geleistet, die sie an diesem Tag ermorden wollten. An diesem hochbedeutenden 
Gedenktag beginnt u.a. der Welt-Roma-Kongress, denn der Tag steht nicht nur für den Wi-
derstand der Roma gegen ihre Vernichtung, sondern auch gegen den Rassismus und die 
Diskriminierung in der Gegenwart. Im Lagerabschnitt BIIe in Auschwitz-Birkenau: Dort leiden 
sie und ihre Familien im sogenannten "Zigeunerlager" unter Hunger und Durst, Kälte, Krank-
heiten, brutaler Gewalt und unerträglichen hygienischen Bedingungen. Die Kinder sterben 
zuerst.  

 
Die HIER beanzeigte Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess verweigert per gericht-
licher Verfügung seit 2022 im o.g. Verfahrenskomplex zu benennen die Widerständigen Ro-
ma und Sinti gegen den NS-Terror, die NS-Verfolgung und Vernichtung sowie die im NS-
Terror ermordeten Sinti und Roma als auch die Überlebenden. UND DIES nicht nur generell 
sondern auch INSBESONDERE im eigenen gerichtlichen Zuständigkeitsbereich im Neckar-
Odenwald-Kreis. Die HIER beanzeigte Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess ver-
weigert per gerichtlicher Verfügung seit 2022 im o.g. Verfahrenskomplex zu benennen und 
die juristische Aufarbeitung per amtsseitig veranlasster Prüfung zu verfügen zu den Mordbe-
teiligungen der MOSBACHER POLIZEI und GESTAPO, u.a. mit Albert Hauk und Kurt Hosch. 
Die Sintiza Martha Guttenberger wird von MOSBACHER POLIZISTEN mit ihrem dreijährigen 
Josefle von Dallau über Mosbach in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau eingeliefert. 
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Es folgten die KZs Ravensbrück, Schlieben und Altenburg. Der Vater Oskar Rose 
von Romani Rose, Bürgerrechtsaktivist und Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und 
Roma, ist während der Nazizeit untergetaucht und wird von der GESTAPO gesucht. Der Sin-
to Oskar Rose versucht im April 1943 beim Münchner Kardinal Faulhaber um Schutz für die 
Verfolgten zu bitten und es gelingt ihm sogar, seinen Bruder Vinzenz Rose, zuvor miss-
braucht für medizinische Experimente und Giftgasversuche im KZ Natzweiler-Struthof, aus 
dem KZ-NECKARELZ in der MOSBACHER REGION zu befreien. 13 Mitglieder der Familie 
Rose, darunter Romani Roses Großeltern, werden im sogenannten „Zigeunerlager 
Auschwitz“ bzw. im KZ Ravensbrück ermordet. 1943/44 werden mindestens 116 Sinti – Män-
ner und Frauen, Säuglinge, Kinder und Alte – aus den Altkreisen Sinsheim, MOSBACH und 
BUCHEN ins „Zigeunerlager Auschwitz“ deportiert; nur wenige überleben. Ein Fahrplan die-
ser Deportationen von Sinti und Roma von MOSBACH nach Auschwitz-Birkenau ist datiert 
auf den 10.03.1943.  
 
Die HIER beanzeigte und fallzuständige Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess hat 
zu o.g. Sachverhalten sowohl die diesbzgl. jeweiligen KONKRETEN Eingangsbestätigungen 
als auch die diesbzgl. jeweiligen KONKRETEN Weiterleitungsbestätigungen und transparen-
ten KONKRET benannten Zuständigkeitsverweisungen ihrerseits amtsseitig ENTGEGEN § 
158 StPO verweigert. Das Amtsgericht Mosbach unter dem fallverantwortlichen Spruchkör-
per Marina Hess hat seit dem 03.06.2022 eine gemäß § 158 StPO ordnungsgemäße Ein-
gangsbestätigung mit den Benennungen der Konkreten Eingabedaten, der Konkreten Sach-
verhaltsbenennungen mit einer kurzen Zusammenfassung der Angaben zu Tatzeit, Tatort 
und angezeigter Tat, zu beanzeigten Täter*innen insbesondere zu beantragten NS- und 
Rechtsextremismus-Rassismus-Strafverfahren, bisher HALTBAR AKTENKUNDIG NACH-
WEISBAR ausdrücklich und EXPLIZIT versagt und NICHT ausgestellt. Das Amtsgericht 
Mosbach mit der fallzuständigen Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess hat seit 
2022 die vom Antragsteller initiierten Verfahren zur Aufarbeitung von NS-Unrecht und NS-
Verbrechen getrennt von o.g. Verfahrenskomplex-Akten in ihrerseits amtsseitig benannten 
Sonderbänden anlegt, OHNE ABER deren KONKRETE Aktenzeichen und OHNE deren 
KONKRTE Titel und OHNE deren KONKRTE Inhalte zu benennen und mitzuteilen. 

Das Amtsgericht Mosbach mit der fallzuständigen Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina 
Hess hat seit 2022 HIER unter o.g. Verfahrenskomplex verweigert, die angezeigten KON-
KRETEN Täterkreise und Tatbeteiligungen an NS-Verbrechen und Mord-Tatbeteiligungen an 
dem Nationalsozialistischen Völkermord gegen die Sinti und Roma in Mosbach und im 
Neckar-Odenwald-Kreis unter konkreter amtsseitiger Deckung der Mosbacher Justizbehör-
den (d.h. Amtsgericht, Landgericht, Staatsanwaltschaft) und deren Nazi-Juristen von 1933 
bis 1945 zu benennen. UND DIES OBWOHL der Anzeigeerstatter als Hinweisgeber aus der 
Zivilgesellschaft in seinen Anzeigen auf die allgemein zugänglichen Erkenntnisse aus der 
lokal- und regionalhistorischen Forschung zu NS-Verbrechen ordnungsgemäß darauf hin-
weist, was ABER die HIER beanzeigte und fallzuständige Richterin am Amtsgericht Mosbach 
Marina Hess EXPLIZIT seit 2022 HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR verweigert, 
amtsseitig offiziell anzuerkennen und zu benennen.  Die HIER beanzeigte und fallzuständige 
Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess verweigert HIER ZUDEM die diesbzgl. Ma-
terial- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus historischen, politischen, zivilgesell-
schaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medienberichten, auch benannt 
von der Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 
17.08.2022, etc. unter…   
http://www.nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de ....  
in ihre eigene Ermittlungsarbeit u.a. auch gemäß einem ordentlichen und ordnungsgemäßen 
Amtsermittlungsgrundsatz im o.g. Verfahrenskomplex zu NS-Verbrechen und NS-Unrecht 
einzubeziehen. Die HIER beanzeigte und fallzuständige Richterin am Amtsgericht Mosbach 
Marina Hess verweigert HIER ZUDEM amtsseitig unter o.g. Verfahrenskomplex die folgen-
den relevanten KONKRETEN Anträge auf juristische Aufarbeitungen durch Strafanzeigen, 
Wiederaufnahmeverfahren, Aufhebungsverfahren, gerichtliche Verfügungen im Kontext des 
NS-Völkermords und der NS-Verbrechen gegen die Sinti und Roma in Mosbach und im 

http://www.nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/


 
 4 

Neckar-Odenwald-Kreis amtsseitig zu benennen und zu bearbeiten. U.a. auch zum seit 2022 
mehrfach beantragten AKTENVERNICHTSTOPP bei den Mosbacher Justizbehörden … 
bzgl. der Personalakten zur Kontinuität bei den Mosbacher Justizbehörden nach 1945 der 
am NS-Völkermord an den Sinti und Roma involvierten Nazi-Juristen bei den Mosbacher 
Justizbehörden 1933 bis 1945 … bzgl. der Sach-Akten zur mangelhaften juristischen Aufar-
beitung seit 1945 des Nationalsozialistischen Völkermordes an den Sinti und Roma in Mos-
bach und im Neckar-Odenwaldkreis. Die Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess 
hat die seit 2022 mehrfach beantragten juristischen Aufarbeitungen seit 2022 im o.g. Verfah-
renskomplex HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR ihrerseits amtsseitig zu den o.g. 
Verfahrenseingaben verweigert, mit Eingangs-, Weiterbearbeitungs- und Weiterleitungsbe-
stätigung zu bearbeiten.  

Der Landtag Baden-Württemberg gedenkt u.a. mit der Landtagspräsidentin Muhterem Aras 
am 27.01.2023 EXPLIZIT der Opfer des Nationalsozialismus im KONKRETEN GEGENSATZ 
zur HIER beanzeigten und fallzuständigen Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess. 
Der 17. Landtag von Baden-Württemberg benennt EXPLIZIT in seiner 60. Sitzung am 
09.03.2023, in Drucksache 17/4222, Petition 17/1464, die Aussagen des Justizministeriums 
Baden-Württemberg vom 20.06.2022: „Die Justiz ist trotz des langen Zeitraums und trotz 
aller rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten nach wie vor bemüht, Mordverbrechen 
des NS-Regimes auch heute noch aufzuklären.“ Die HIER beanzeigte und fallzuständige 
Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess dokumentiert HIER dabei EXPLIZIT unter 
o.g. Verfahrenskomplex, dass sie seit 2022 wie u.a. zuvor und im Folgenden dargelegt und 
belegt, den Aussagen des ihr übergeordneten Justizministeriums in ihrer eigenen konkreten 
Strafermittlungsarbeit gemäß Strafprozessordnung § 158 zum Nazi-Völkermord an den Sinti 
und Roma in Baden-Württemberg ENTGEGEN handelt und entscheidet. Der 17. Landtag 
von Baden-Württemberg benennt EXPLIZIT in seiner 60. Sitzung am 09.03.2023, in Druck-
sache 17/4222, Petition 17/1464, die Kooperation von Staatsanwaltschaften mit der Zentra-
len Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in 
Ludwigsburg "auch wenn dies von Jahr zu Jahr aufgrund des hohen Alters möglicher Täter 
immer weniger wahrscheinlich wird." Der Landtag von Baden-Württemberg teilt dazu im März 
2023 mit: "So wurden allein durch die Strafverfolgungsbehörden in Baden-Württemberg in 
den letzten zehn Jahren 36 neue Verfahren wegen nationalsozialistischer Straftaten eingelei-
tet."  

Nazi-Juristen, NSDAP und CDU 
auch im Neckar-Odenwaldkreis 

Die HIER beanzeigte Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess verweigert seit 2022 
HIER AKTENUNDIG HALTBAR NACHWEISBAR im o.g. Verfahrenskomplex die folgenden 
KONKRETEN NS-relevanten Sachverhalte per gerichtlicher Verfügung zu benennen, per 
gerichtlicher Verfügung die diesbzgl. juristischen Aufarbeitungen ausgehend vom Amtsge-
richt Mosbach u.a. per Prüfungen und Zuständigkeitsverweisungen zu veranlassen: 

Unter dem CDU-geführten Amtsgericht Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, durch den Direk-
tor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-
Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg verweigert die Richterin am 
Amtsgericht Mosbach Marina Hess seit 2022 im o.g. Verfahrenskomplex per gerichtlicher 
Verfügung zu benennen und juristisch aufarbeiten zu lassen die NS-relevanten Sachverhalte 
der Nazi-Juristen, bzw. der Juristen als NS-Funktionseliten und/oder z.T. der NSDAP-
Mitglieder vor 1945 und dann aber der CDU-Juristen nach 1945 wie u.a. Hans Filbinger, 
Hans Globke, Erwin Karl Eduard Albrecht, Werner Bertheau, Otto Fürst von Bismarck, Her-
bert Blankenhorn, Gustav Bosselmann, Bruno Brandes, Karl Carstens, Hermann Conring, 
Franz Etzel, Hans Furler, Helmut Grube, Hans Krüger, Helmut Lemke, Oskar Lutz, Albert 
Maier, Artur Missbach, Wolfgang Mülberger, Otto Müller-Haccius, Jules Eberhard Noltenius, 
Karl Pelte, Hans Puvogel, Egon Reinert, Karl Schiess, Ernst Schoof, Gerhard Schröder, Paul 
Oskar Schuster, Camill Wurz, etc. 
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Unter dem CDU-geführten Amtsgericht Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, durch den Direk-
tor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-
Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg, verweigert die Richterin am 
Amtsgericht Mosbach Marina Hess seit 2022 im o.g. Verfahrenskomplex per gerichtlicher 
Verfügung zu benennen und juristisch aufarbeiten zu lassen, dass der CDU-Politiker Otto 
Müller-Haccius ab 1933 als SS-Oberführer und deutscher Regierungspräsident in Graz und 
Kattowitz an der Ermordung und Deportation von Juden, Roma (HIER beanzeigt NS-
sachverhaltsrelevant) und Widerstandskämpfern mitwirkte und als Unterstützer des NS-
Regimes offiziell bestätigt wurde.  

Unter dem CDU-geführten Amtsgericht Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, durch den Direk-
tor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-
Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg, verweigert die Richterin am 
Amtsgericht Mosbach Marina Hess seit 2022 im o.g. Verfahrenskomplex per gerichtlicher 
Verfügung zu benennen und juristisch aufarbeiten zu lassen, dass ehemalige NSDAP-
Mitglieder als Abgeordnete im Nachkriegs-Parlament in der CDU/CSU bei ca. 29% liegt. 

Unter dem CDU-geführten Amtsgericht Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, durch den Direk-
tor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-
Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-Württemberg, verweigert die Richterin am 
Amtsgericht Mosbach Marina Hess seit 2022 per gerichtlicher Verfügung zu benennen und 
juristisch aufarbeiten zu lassen, dass von 1974 bis 1985 der CDU-Politiker Fritz Baier Ober-
bürgermeister von Mosbach gewesen war. Zum 01.09.1941 mit der NSDAP-Mitglieds-
nummer 8.635.931 diente Fritz Baier von 1942 bis 1945 in der Luftwaffe und wurde 1993 
wurde Ehrenbürger der Stadt Mosbach. Unter dem CDU-geführten Amtsgericht Mosbach, 
Neckar-Odenwald-Kreis, durch den Direktor des Amtsgerichts Mosbach Dr. Lars Niesler, 
Mitglied im Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (LACDJ) der CDU Baden-
Württemberg, verweigert die Richterin am Amtsgericht Mosbach Marina Hess per gerichtli-
cher Verfügung seit 2022 im o.g. Verfahrenskomplex die Aberkennung der Mosbacher Eh-
renbürgerschaft des CDU-Politikers und NSDAP-Mitglieds Fritz Baier prüfen zu lassen. 

Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess erlässt HIER HALTBAR 
AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Verfahrenskomplex selbst KEINE amtssei-
tigen gerichtlichen Verfügungen zum KONKRETEN Aktenvernichtungsstopp bei den Mosba-
cher Justizbehörden … (A) für den Zeitraum 1933 bis 1945 … (B) … für o.g. themen- und 
sachbezogene Prüfungen und Verfahren seit 1945 zu juristischen Aufarbeitungen von NS-
Verbrechen und NS-Unrecht im Neckar-Odenwaldkreis, d.h. im eigenen Zuständigkeitsbe-
reich der eigenen Justiz-Institutionen. Die HIER fallverantwortliche Mosbacher Amtsrichterin 
Marina Hess erlässt HIER HALTBAR AKTENKUNDIG NACHWEISBAR im anhängigen Ver-
fahrenskomplex selbst KEINE amtsseitigen gerichtlichen Verfügungen zum KONKRETEN 
Aktenvernichtungsstopp der Personalakten zur Mosbacher Nazi-Justiz 1933 bis 1945 bei 
den Mosbacher Justizbehörden sowie für o.g. themen- und sachbezogene Prüfungen und 
Verfahren zu juristischen Aufarbeitungen von personellen Kontinuitäten von Nazi-Juristen 
1933 bis 1945 seit 1945 im Neckar-Odenwaldkreis, d.h. im eigenen Zuständigkeitsbereich 
der eigenen Justiz-Institutionen. 

>>> SIEHE AUCH: Die Material- und Zitatsammlung, Beweissammlung u.a. aus histori-
schen, politischen, zivilgesellschaftlichen, juristischen, wissenschaftlichen Quellen und Medi-
enberichten... benannt von der HIERZU involvierten Mosbacher Amtsrichterin Marina Hess 
selbst unter 6F 202/21 und 6F 9/22 am 17.08.2022 unter…  
http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/ 

 Mit freundlichen Grüßen, Bernd Michael Uhl 

http://nationalsozialismus-in-mosbach-baden.de/

